
VERWALTUNGSGERICHT OSNABRÜCK 

5 A 166/08 

IM NAMEN DES VOLKES 

URTEIL 

In der Verwal tungsrechtssache 

des 

Klägers, 

g e g e n 

die Bundesrepubl ik Deutschland, 
vert reten durch das Bundesamt für Migration und Flüchtl inge, 
Klostermark 70-80 , 26135 Oldenburg, - 5289723-163 -

Beklagte, 

Asy l recht 

hat das Verwaltungsger icht Osnabrück - 5. Kammer - auf die mündl iche Verhand lung vom 

17. November 2008 durch den Vizepräsidenten des Verwal tungsger ichts N iermann für 

Recht erkannt: 

Der Bescheid der Beklagten vom 01.07.2008 wi rd aufgehoben. 
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Die Beklagte hat die Kosten des Verfahrens zu t ragen. Das Ur

teil ist hinsichtl ich der Kosten gegen Sicherheitsleistung in Höhe 

des zu vol ls t reckenden Betrages vorläufig vol lstreckbar. 

T a t b e s t a n d 

Der Kläger ist nach e igenen Angaben türkischer Staatsangehör iger und von kurdischer 

Volkszugehörigkei t . Er reiste 1999 in die Bundesrepubl ik Deutschland ein und beantragte 

seine Anerkennung als Asylberechtigter. Diesen Asylantrag lehnte die Beklagte ab. Nach 

entsprechendem Verpf l ichtungsurtei l des VG Minden erkannte die Beklagte durch Be

scheid vom 13.11.2000 den Kläger als Asylberecht igten an und stellte fest, dass die Vor

aussetzungen des § 51 Abs . 1 AusIG vor l iegen. Die Entscheidung beruhte im Wesent l i 

chen auf dem Vorbr ingen des Klägers, dass er im Jahr 1992 nach Tei lnahme an einer 

Trauerfeier für drei Tage inhaftiert worden sei . Im Apri l 1995 sei seine Familie aus dem 

Heimatdorf vertr ieben worden. Seit 1996 sei er Mitglied der Partei PSK. Wegen diverser 

Propagandaakt iv i täten und wegen Tei lnahme an Newroz-Festen sei er mehrfach für die 

Dauer von bis zu 13 Tagen inhaftiert worden . Nachdem ein polit ischer Freund im Juni 

1999 fes tgenommen worden sei, habe man nach ihm, dem Kläger, gesucht. Aus d iesem 

Grunde habe er die Türkei ver lassen. 

Die Beklagte leitete am 15.05.2008 einen Widerrufsverfahren ein und widerr ief nach A n 

hörung durch wei teren Bescheid vom 01.07.2008 die Anerkennung als Asylberecht igter 

und die zu § 51 Abs. 1 AusIG getroffenen Feststel lungen, zugleich stellte die Beklagte 

fest, dass die Voraussetzungen des § 60 Abs. 1 AufenthG nicht vor l iegen. Zur Begrün

dung ist im Wesent l ichen ausgeführt , dass sich in der Türkei die Rechts- und Menschen

rechtslage in erhebl ichem Maße positiv verändert habe. Der Kläger müsse im Falle seiner 

Rückkehr in die Türkei nicht mehr davon ausgehen, wegen seiner poli t ischen Akt iv i täten 

in asylrelevanter We ise zur Rechenschaft gezogen zu werden. 

Die Zustel lung dieses Bescheides erfolgte am 02.07.2008. Mit seiner am 03.07.2008 er

hobenen Klage begehrt der Kläger die Aufhebung des Bescheides vom 01.07.2008. 

Der Kläger beantragt, 

den Bescheid der Beklagten vom 01.07.2008 aufzuheben. 

Die Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Die Beklagte verweist auf die Gründe des angefochtenen Bescheides. 

W e g e n der wei teren Einzelheiten des Sachverhal ts und des Vorbr ingens der Beteil igten 

w i rd ergänzend auf den Inhalt der Ger ichtsakte sowie auf die beigezogenen Verwai tungs-

vorgänge Bezug genommen. Wei ter wird verwiesen auf die Erkenntnismittel , die zum Ge

genstand des Verfahrens gemacht worden s ind. 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e 

Die Klage ist zulässig und in der Sache begründet. 
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G e m . § 77 Abs . 1 Asy lV fG ist Rechtsgrundlage für den Widerruf § 73 Asy lV fG in der ge 

genwärt ig gel tenden Fassung des Gesetzes zur Umsetzung aufenthal ts- und asylrecht l i 

cher Richtl inien der Europäischen Union vom 19.08.2007. 

Nach § 73 Abs . 1 Satz 1 Asy lVfG sind die Anerkennung als Asylberecht igter und die Z u -

erkennung der Flücht l ingseigenschaft unverzügl ich zu widerrufen, wenn die Vorausset 

zungen für sie nicht mehr vor l iegen. Dies ist insbesondere der Fall, w e n n sich die zum 

Zei tpunkt der Anerkennung maßgebl ichen Verhäl tn isse nachträgl ich erhebl ich und nicht 

nur vorübergehend so verändert haben, dass bei einer Rückkehr des Aus länders in se i 

nen Herkunftsstaat eine Wiederho lung der für die Flucht maßgebl ichen Ver fo lgungsmaß

nahmen auf absehbare Zeit mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen ist und nicht aus 

anderen Gründen Verfo lgung droht (BVerwG - Urteil vom 20.03.2007 - 1 C 21.06 - NVwZ 

2007, 1089). 

Der Widerruf kann nicht auf eine nachträgl iche entscheidungserhebl iche Veränderung der 

maßgebl ichen Verhäl tn isse im Vergle ich zu denjenigen im Zei tpunkt der Anerkennungs

entscheidung nach den oben genannten Maßstäben gestützt werden . Die Flücht l ingsan

erkennung gem. Art . 16 a GG und gem. § 51 Abs . 1 AusIG erfolgte nach dem Verpf l ich

tungsurtei l des VG Minden vom 21.09.2000 deshalb, wei l der Kläger seit September 1996 

Mitgl ied der PSK in der Türkei war und infolge dessen mehrfach für die Dauer von bis zu 

13 Tagen fes tgenommen und misshandel t worden war. Insoweit wi rd wegen der näheren 

Einzelheiten auf die Darstel lung im Urteil des VG Minden - 5 K 3280/99.A - vom 

21.09.2000 verwiesen. Zwar haben sich die Verhäl tnisse in der Türkei zwischenzei t l ich 

bezügl ich der Menschenrechtss i tuat ion in erhebl icher We ise verbessert . Insoweit erweist 

sich auch die Darstel lung in dem angefochtenen Bescheid als zutref fend. Nach den zuvor 

genannten Maßstäben setzt die Rechtmäßigkei t eines Widerrufs aber voraus, dass sich 

die Verhäl tn isse im Herkunftsstaat tatsächl ich in einer We ise verändert haben, dass s ich 

eine für die Flucht maßgebl iche Ver fo lgungsmaßnahme auf absehbare Zeit mit h inrei

chender Sicherheit ausschl ießen lässt. Eine derart ige Prognoseentscheidung lässt sich 

angesichts der erl i t tenen Vorver fo lgung derzeit noch nicht treffen. Trotz der in der Türkei 

eingelei teten Reformen kommt es immer noch zu menschenrechtswidr iger Behandlung in 

haftierter Regimegegner, so dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass der bereits 

einschlägig in Erscheinung getretene Kläger im Falle seiner Rückkehr erneut in der G e 

fahr steht, in asylrelevanter We ise verfolgt zu werden . Bei dieser Sachlage war der ange

gri f fene Bescheid aufzuheben. 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs . 1 V w G O , § 83 b Asy lV fG. Die Entschei

dung über die vorläuf ige Vol lstreckbarkei t folgt aus § 167 V w G O i.V.m. §§ 708 Nr. 1 1 , 711 

ZPO. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen dieses Urteil ist die Berufung zulässig, w e n n sie vom Niedersächsischen Oberver

wal tungsger icht in Lüneburg zugelassen wi rd . Die Zu lassung ist innerhalb eines Monats 

nach Zustel lung dieses Urteils schrift l ich bei d e m 
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